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Das verfassungsmäßige Recht der DDR ist weiterhin gültig! 

 

Zur Bedeutung der rechtswidrigen Beschlagnahme der FDJ- Flagge der DDR am 

26.07.2025 in Berlin durch die Berliner BRD-Polizei: 

 

Die Freie Deutsche Jugend der Deutschen Demokratischen Republik ist nicht verboten 

und eine legale Organisation auch für die BRD! 

Da Rüdiger Hoffmann sich ausschließlich auf die Freie Deutsche Jugend der DDR 

bezogen hat und bezieht, ist das Ermittlungsverfahren entsprechend einzustellen und 

die FDJ-Flagge an Rüdiger Hoffmann heraus zu geben! 

Zitat: „In der DDR war sie eine staatlich anerkannte und geförderte Jugendorganisation, eine 

De-facto-Jugendorganisation der SED. Sie war als Massenorganisation Teil eines parallelen 

Erziehungssystems zur Schule. Die FDJ ist Mitglied im Weltbund der Demokratischen 

Jugend und im Internationalen Studentenbund. Nach dem Ende der DDR versank sie in der 

politischen Bedeutungslosigkeit. Die FDJ in Westdeutschland ist seit 1954 als 

verfassungswidrige Organisation verboten, während die FDJ heute legal operieren kann. 

(…) Nach der Wende und friedlichen Revolution in der DDR sank von November 1989 bis 

November 1990 die Mitgliederzahl von 2,3 Millionen auf 22.000, Mitte 1991 auf 7000 und 

1994 auf maximal 300, 2003 auf ca. 150. Die etwa 7500 hauptamtlichen Mitarbeiter (1989) 

wurden bis Ende 1991 abgebaut und ihre Einrichtungen und Gliederungen abgewickelt. Die 

noch existierende FDJ wurde politisch bedeutungslos.  

Nach der Wiedervereinigung wurde das Vermögen der FDJ unter die Verwaltung der 

Treuhandanstalt gestellt. Jugendclubs und Ferienlager wurden an andere Träger übergeben, 

geschlossen oder verkauft. Zusätzlich sollte die FDJ nach den gesetzlichen Vorgaben 

Steuern auf die Zinserträge des durch die Treuhand verwalteten Vermögens (ca. 300.000 

DM) zahlen. Schließlich wurde ein Vergleich geschlossen.  

Versuche, in einer frühen Phase der Entwicklung die FDJ neu zu gründen, scheiterten 

aufgrund mangelnder Geschlossenheit der Verantwortlichen. Ein neues Logo mit FDJ in 

Kleinbuchstaben wurde zugunsten des ursprünglichen Logos wieder aufgegeben. 

Seit 1990 erkennen die PDS und ihre Nachfolger (Die Linkspartei, PDS, Die Linke) die 

FDJ nicht mehr als ihren Jugendverband an.  

1994 traten die „Initiativen zur Vereinigung der revolutionären Jugend“ aus den alten 

Bundesländern der FDJ bei. Seitdem existieren wieder FDJ-Gruppen in 

Westdeutschland.  

2021 verabschiedete das Parlament der FDJ eine neue Programmatische Erklärung 

mit dem Titel „Für die Vereinigung der revolutionären Jugend“. 2023 beschloss das 

XIX. Parlament ein neues Statut.  

2023 veranstaltete die FDJ-Aktionstage gemeinsam mit dem Arbeiterbund für den 

Wiederaufbau der KPD.“ 

Beweis-Quelle: Freie Deutsche Jugend – Wikipedia https://share.google/5CP8RtwgQwezJJZTw  

 

 

https://share.google/5CP8RtwgQwezJJZTw
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Beschlagnahme-Protokoll Polizei Berlin 26.07.2025 (i. A. „Staatsschutz“ der BRD) 
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„Geschäftszeichen: 231 Js 2696/25 Ermittlungsverfahren gegen Sie Vorwurf: Verwenden 

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bis 21.09.2021 in Berlin am 

26.07.2025 - Sehr geehrter Herr Hoffmann, das gegen Sie geführte Ermittlungsverfahren 

habe ich gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Hinsichtlich der Herausgabe der 

beschlagnahmten Flagge erhalten Sie gesondert Nachricht durch die Polizei Berlin. Mit 

freundlichen Grüßen Gräfe Staatsanwältin“ 
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Die DDR vor dem „Deutschen Bundestag“ in Berlin am 26.07.2025! 
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Die DDR in Berlin-Treptow 9. Mai 2025: Rüdiger Hoffmann und Egon Krenz mit dessen 

Begleitung. 

 

 
Die DDR vor dem „Deutschen Bundestag“ in Berlin am 26.07.2025! 
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Die Nichtigkeit des sog. „2+4 Vertrages“! 
 

Zur Nichtigkeit des sog. „Einigungsvertrages“ - Wortlaut: „Vertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 

Herstellung der Einheit Deutschlands“: 

 

1. Der Geltungsbereich Artikel 23 im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

wurde am 3. Oktober 1990 ersatzlos beseitigt. Dazu wurden die „neuen Länder“ erst 

ab dem 14. Oktober 1990 installiert. Somit konnten die „neuen Länder“ der DDR am 14. 

Oktober 1990 nicht dem Geltungsbereich des Grundgesetzes für die BRD beitreten! 

2. Es liegt ein eklatanter Verstoß gegen die Verfassung der DDR vor, weil die DDR-

Verfassung keinen Beitritt der DDR zur BRD vorsah und eine Verfassungsänderung 

nicht erfolgte! 

3. Auch eine zwingend notwendige Volksbefragung/ Volksabstimmung (Referendum) 

zum Beitritt der DDR zur BRD wurde unterlassen. Stattdessen erfolgten Parteiwahlen. 

4. Darüber hinaus erfolgte auch noch eine Urkundenfälschung durch Dr. Reinhard 

Höppner im „Einigungsvertrag“ durch nachträgliche handschriftliche Manipulation: 

„…Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik“! 

5. Durch die BRD-Staatstäuschung/ Deutschland-Identitätsdiebstahl, die nicht erfolgte 

Entnazifizierung und die Remilitarisierung auf deutschem Boden liegt ein genereller 

Verstoß gegen das bis heute rechtsgültige Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 

vor! Damit ist gemäß Artikel 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) vom 23. 

Mai 1969 auch das sog. „Völkergewohnheitsrecht“ ausgeschlossen! 

 

Ergebnis:  

Die DDR existiert völkerrechtlich weiter fort ist aber gegenwärtig von der feindlichen 

BRD besetzt, ausgeplündert und materiell zerstört handlungsunfähig! 
 

wikipedia.org/wiki/Wiener Übereinkommen - Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_das_Recht_der

_Vertr%C3%A4ge   

Siehe Beweismaterial in „Die illegale Okkupation der DDR“ -  

Quelle: https://staatenlos.info/die-illegale-okkupation-der-ddr  

Beweis-Video „Betrug Deutsche Einheit 1990!“ - Quelle: 

https://odysee.com/@Dokumentationen:d/Betrug-Deutsche-Einheit-1990!:0  

 

Beweis-Dokumente: 

- Erich Honecker und sein langes Ende! 

- Die illegale Okkupation der DDR! 

- Das Verfassungsmäßige Recht der DDR ist weiterhin gültig! 

- Bundesgesetzblatt Teil II 1990 Nr.35 Kapitel III Art.9 vom 28.09.1990 

- Bundesgesetzblatt Teil II 1990 Nr.35 vom 28.09.1990 Einigungsvertrag 

- DDR-Gesetzblatt Teil 1 Nr. 64 28.09.1990 Artikel 18 Fortgelten gerichtlicher 

Entscheidungen 

- Deutscher Bundestag der BRD - Umgang zur FDJ-Drucksache 192707 

- Duldung der „Freien Deutschen Jugend“ FDJ und deren Gedankengut Bayerischer Landtag 

Drucksache 18-9579 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_das_Recht_der_Vertr%C3%A4ge
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_das_Recht_der_Vertr%C3%A4ge
https://staatenlos.info/die-illegale-okkupation-der-ddr
https://odysee.com/@Dokumentationen:d/Betrug-Deutsche-Einheit-1990!:0
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Auf einen Blick: Deutschland und das angloamerikanische „BRD“- 

Besatzungsregime auf deutschen Boden im Jahr 2025: 

 

 
Adolf Hitler, NATO-Generalsekretär Adolf Heusinger, BRD-Kanzleramtsminister und 

führender NSDAP-Jurist Walter Hallstein legten die Grundlagen für das faschistische 

Bündnis „Europäische Union“ – im Volksmund „Nazi-Europa“, das 

angloamerikanische BRD-Besatzungsregime und das britische Kriegsbündnis NATO! 
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BRD-Bundeswehr-Plakat „#Kämpfen Folge Deiner Berufung.“ 
Quelle: https://www.rnd.de/kultur/kampfen-und-fuhren-bundeswehr-will-mit-neuer-plakat-kampagne-

millenials-abgreifen-QXL5K64V3GG36S5G3JT4SR6QPA.html   

 

 

https://www.rnd.de/kultur/kampfen-und-fuhren-bundeswehr-will-mit-neuer-plakat-kampagne-millenials-abgreifen-QXL5K64V3GG36S5G3JT4SR6QPA.html
https://www.rnd.de/kultur/kampfen-und-fuhren-bundeswehr-will-mit-neuer-plakat-kampagne-millenials-abgreifen-QXL5K64V3GG36S5G3JT4SR6QPA.html
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Quelle: https://meta-defense.fr/de/2024/07/04/Rheinmetall-und-Leonardo-KF51-panther/  

https://meta-defense.fr/de/2024/07/04/Rheinmetall-und-Leonardo-KF51-panther/
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Frage: „75 Jahre Bundesrepublik NICHTS GELERNT?“ Antwort: Nichts gelernt! 
Quelle: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/75-jahre-bundesrepublik-deutschland-nichts-gelernt-a-

c5495999-1acf-48f6-b52c-b02e4b4e57c8  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/75-jahre-bundesrepublik-deutschland-nichts-gelernt-a-c5495999-1acf-48f6-b52c-b02e4b4e57c8
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/75-jahre-bundesrepublik-deutschland-nichts-gelernt-a-c5495999-1acf-48f6-b52c-b02e4b4e57c8
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9. *Ergebnis des HOCH-VERRATs gegen die eigene Heimat: 
Die von den maßgeblichen westlichen Geheimdiensten MI6, CIA und BND gesteuerten 

Putschisten („Reformbewegung“) in der DDR und dazu die „Signale“ aus der vom 

selben Tod-Feind infiltrierten Sowjetunion:  

Die DDR-Bevölkerung hatte ihren Tod-Feind nicht erkennen wollen und ihre Heimat 

Deutsche Demokratische Republik aus niederen Beweggründen heraus schmählich 

verraten. Das Volk der DDR und deren Nachkommen haben sich ab 1990 mehrheitlich 

mit den Faschisten arrangiert, sind heute treue Diener der nazistisch- militaristischen 

BRD, des faschistischen Bündnis „Europäische Union“ („Nazi-Europa“) und dem NS-

Kriegsbündnis NATO!  

Durch Generationswechsel und 35 Jahre langer psychologischer Kampfführung hat 

sich diese DDR-Bevölkerung zu einer kapitalistisch- nazistischen, militaristischen 

Trägermasse degenerativ zurück entwickelt.  

Die BRD-Bürger sind durch psychologische Kampfführung gegen sich selbst und die 

Allgemeinheit hochgefährliche geladene menschliche Psycho-Waffen.  

In Folge dessen wurde das sogenannte „Deutschland“ der BRD zu einer Drehscheibe 

des Krieges und des Terrorismus gegen die gesamte Menschheit.  

Die DDR- Bevölkerung und deren Nachkommen haben den Hochverrat an der DDR 

und vor allem den fortwährenden Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen mit all 

den verheerenden Folgen für die Menschheit uneingeschränkt mitzuverantworten! 

Bei der Durchführung des Jalta-Potsdam-Systems sind damit auch alle Strukturen und 

Nachfolgeorganisationen der DDR, die mit der BRD kollaboriert haben, wegen 

Hochverrats an der DDR aufzulösen, deren ergaunertes Vermögen in das 

Volkseigentum zu überführen und alle verantwortlichen Personenkreise zur 

Verantwortung zu ziehen.  

Die zwingend notwendige Entnazifizierung und Entmilitarisierung der heutigen BRD-

Bürger beinhaltet insbesondere deren geistige Entwaffnung und ist ein langwieriger 

Jahrhundert-Prozess! Bisher 33 Millionen Kriegsopfer, unermessliches Leid und 

Verwüstungen ab 1945 gebieten die konsequent- gründliche und nachhaltige 

Durchführung des unverhandelbaren Potsdamer Abkommens auf deutschem Boden! 
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Die Vergangenheit wiederholt sich- diesmal gründlich! 
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10. Was bedeutet Entnazifizierung? 
 

Die für eine erfolgreiche Befreiung zwingend notwendige „Stunde Null“! 

„Der Ausdruck Stunde Null stammt ursprünglich aus der Planungssprache von 

Organisationen, klassisch des Militärs. Er bezeichnet allgemein die ausschlaggebende 

Uhrzeit, zu der eine neuartige Ereigniskette abzulaufen beginnt. (...)   

Mit dem Schlagwort Stunde Null wird gemeint, dass die bedingungslose Kapitulation 

der Wehrmacht, die damit einhergehende Zerschlagung des NS-Staates und 

großflächige Zerstörung von Städten, Wirtschaftsbetrieben und Infrastruktur einen 

radikalen und vollständigen Umbruch der deutschen Gesellschaft mit sich gebracht 

hätte, sodass es keine Kontinuitäten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ihren 

Vorgängerstaaten gegeben hätte.[3] Durch den Verlust der Selbstbestimmung des deutschen 

Volkes unter der Militärbesatzung ab 1945 habe auch die (alte) deutsche Gesellschaft 

aufgehört zu existieren, ihre alten Werte seien damals sämtlich als widerlegt empfunden 

worden. So habe eine Tabula-rasa-Situation geherrscht, von der ab „alles“ habe neu 

entwickelt werden müssen. Verschiedene Autoren kritisierten, dass diese Chance zum 

Neubeginn von null in den Jahren der Besatzung und der Ära Adenauer nicht genutzt 

worden sei: Stattdessen seien in einer Epoche der Restauration die kapitalistischen 

Verhältnisse, die zum Faschismus geführt hätten,[4] oder ein für die erste 

Jahrhunderthälfte charakteristisches „frömmelndes Christentum“ wiederhergestellt 

worden.[5] Dieser These ist weithin widersprochen worden. So sprach 

Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 davon, dass es keine 

„Stunde Null“ gegeben habe, sondern lediglich einen „Neubeginn“.[6] Die Mentalität 

der deutschen Gesellschaft habe sich nur langsam und nur teilweise innovativ geändert. Wie 

der Kulturhistoriker Bernd Hüppauf betont, gab es auch in der Literaturgeschichte keine 

Stunde Null. Zwar betonten viele deutsche Schriftsteller das angeblich radikal Neue ihres 

Schreibens in der Trümmerliteratur nach 1945, doch überwögen auch hier noch die 

Gemeinsamkeiten mit den Jahren davor gegenüber den Unterschieden. Statt des 

absoluten Begriffes Stunde Null solle man daher besser differenziert von 

Kontinuitäten und Wandel schreiben.[7] Laut der Philosophin Steffi Hobuß diente der 

„Mythos ‚Stunde Null‘“ dazu, die Kontinuität der Funktionseliten von der NS-Zeit in die 

Bundesrepublik zu verschleiern: Das Täterkollektiv habe damit so tun wollen, „als sei 

nun alles anders“. (...)“  Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stunde_Null  

 

Ergebnis: 

Weil es 1945 in Deutschland in der Wirklichkeit statt einer„Stunde Null“ nur eine 

Modernisierung des von der BRD kontinuierlich fortgeführten Nationalsozialismus 

gegeben hatte, konnten sich der satanische Faschismus, Nazismus und Militarismus 

bis heute in Europa über die monopolkapitalistische Wirtschaft völlig ungestört 

entfalten und letztendlich die Weltherrschaft in Form einer „regelbasierten Ordnung“ 

des „kollektiven Westens“ übernehmen! 

Notwendigkeit: 

Eine wirkliche „Stunde Null“ bedeutet im Rahmen der Entnazifizierung eine in allen 

gesellschaftlichen Lebensbereichen tiefgreifende gesamtgesellschaftliche Reform – 

vergleichbar mit einer „Kulturrevolution“ mit dem Ziel der Wiederherstellung der 

Kulturpfeiler der Deutschen und europäischen Völker! 

Darum ist die konsequent vollständige Zerschlagung des monopolkapitalistischen, 

nazistischen und militaristischen BRD-Gesellschaftssystems auf allen Ebenen 

zwingend geboten! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stunde_Null
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Rechtsgrundlagen der Entnazifizierung: 
 

"Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 139: 

Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" 

erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes 

nicht berührt." Quelle: https://dejure.org/gesetze/GG/139.html 

 

Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin 

2. August 1945 1 allgemein unter der Bezeichnung «Potsdamer Abkommen» bekannt (d. Hrsg.). 

 
Teil III Deutschland 
Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch, und das deutsche Volk 
fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche es 
zurzeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen 
wurden. Auf der Konferenz wurde eine Übereinkunft erzielt über die politischen und 
wirtschaftlichen Grundsätze der gleichgeschalteten Politik der Alliierten in Bezug auf das 
besiegte Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle. 
Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durchführung der Krim-Deklaration über 
Deutschland. Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und die 
Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft 
auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine 
Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. Es ist 
nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. 
Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf 
vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von 
neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes 
unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm 
möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern 
der Welt einzunehmen. 
 
Der Text dieser Übereinkunft lautet: Politische und wirtschaftliche Grundsätze, deren man 
sich bei der Behandlung Deutschlands in der Anfangsperiode der Kontrolle bedienen muss: 
 
A. Politische Grundsätze 
1. Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in Deutschland wird die höchste 
Regierungsgewalt in Deutschland durch die Oberbefehlshaber der Streitkräfte der 
Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Französischen Republik nach den Weisungen ihrer 
entsprechenden Regierungen ausgeübt, und zwar von jedem in seiner Besatzungszone 
sowie gemeinsam in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Kontrollrates in den Deutschland als 
Ganzes betreffenden Fragen. 
2. Soweit dies praktisch durchführbar ist, muss die Behandlung der deutschen Bevölkerung 
in ganz Deutschland gleich sein. 
3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich leiten lassen soll, 
sind: (I) Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands und die Ausschaltung der 
gesamten deutschen Industrie, welche für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann, oder 
deren Überwachung. (…) 
Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und 
Unterorganisationen ist zu vernichten; alle nationalsozialistischen Ämter sind 
aufzulösen; es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, dass sie in keiner Form wieder 
auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischen Betätigung und 
Propaganda ist vorzubeugen. 

https://dejure.org/gesetze/GG/139.html
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(IV) Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf 
demokratischer Grundlage und eine eventuelle friedliche Mitarbeit Deutschlands am 
internationalen Leben sind vorzubereiten. 
4. Alle nazistischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime geliefert 
haben oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder politischer 
Überzeugung errichteten, müssen abgeschafft werden. Keine solche Diskriminierung, 
weder eine rechtliche noch eine administrative oder irgendeiner anderen Art, wird 
geduldet werden. 
5. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder Verwirklichung 
nazistischer Maßnahmen, die Gräuel oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als 
Ergebnis hatten, teilgenommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu 
übergeben. Nazistische Parteiführer, einflussreiche Nazianhänger und die Leiter der 
nazistischen Ämter und Organisationen und alle anderen Personen, die für die 
Besetzung und ihre Ziele gefährlich sind, sind zu verhaften und zu internieren. 
6. Alle Mitglieder der nazistischen Partei, welche mehr als nominell an ihrer Tätigkeit 
teilgenommen haben, und alle anderen Personen, die den alliierten Zielen feindlich 
gegenüberstehen, sind aus den öffentlichen oder halböffentlichen Ämtern und von 
den verantwortlichen Posten in wichtigen Privatunternehmungen zu entfernen. Diese 
Personen müssen durch Personen ersetzt werden, welche nach ihren politischen und 
moralischen Eigenschaften fähig erscheinen, an der Entwicklung wahrhaft 
demokratischer Einrichtungen in Deutschland mitzuwirken. (…) 
9. Die Verwaltung Deutschlands muss in Richtung auf eine Dezentralisation der 
politischen Struktur und der Entwicklung einer örtlichen Selbstverantwortung 
durchgeführt werden. 
 
Zu diesem Zwecke: (…) 
(IV) Bis auf weiteres wird keine zentrale deutsche Regierung errichtet werden. Jedoch 
werden einige wichtige zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen errichtet werden, an deren 
Spitze Staatssekretäre stehen, und zwar auf den Gebieten des Finanzwesens, des 
Transportwesens, des Verkehrswesens, des Außenhandels und der Industrie. Diese 
Abteilungen werden unter der Leitung des Kontrollrates tätig sein. (…) 
IX Polen (…) b) Bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkommen erzielt: (…) 
Die Häupter der drei Regierungen stimmen darin überein, dass bis zur endgültigen 
Festlegung der Westgrenze Polens die früher deutschen Gebiete östlich der Linie, die 
von der Ostsee unmittelbar westlich von Swinemünde und von dort die Oder entlang 
bis zur Einmündung der westlichen Neiße und die westliche Neiße entlang bis zur 
tschechoslowakischen Grenze verläuft, einschließlich des Teiles Ostpreußens, der 
nicht unter die Verwaltung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
Übereinstimmung mit den auf dieser Konferenz erzielten Vereinbarungen gestellt wird, 
und einschließlich des Gebietes der früheren Freien Stadt Danzig, unter die 
Verwaltung des polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der 
sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollen.  (…) 
Textauszüge-Quelle: 1975 Staatsverlag der DDR, Berlin 3., durchgesehene Auflage 1980 
VLN 610 DDR LSV 0436 Lektor: Brigitte Schiek Einbandgestaltung: Hans Döhmel 
Typografie: Rosemarie Lebek Printed in the German Democratic Republic 
Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik 
(Rollenoffsetdruck) Bestell-Nr. 771 312 0 EVP 10,00 Mark  
 
Entsprechend der völkerrechtlich-verbindlichen Beschlüsse der Alliierten Mächte vom 
02.08.1945 wurde die Entnazifizierung Deutschlands = des Deutschen Reiches 
gesetzlich zu Wege gebracht. Zitat: „SHAEF-Gesetz Nr.1 Artikel III Allgemeine 
Auslegungsvorschriften 4. Die Auslegung oder Anwendung Deutschen Rechts nach 
nationalsozialistischen Grundsätzen, gleichgültig wo oder wann dieselben 
kundgemacht wurden, ist verboten!“ Quelle: https://archive.org/details/SHAEF-Gesetz_1-161  
 

https://archive.org/details/SHAEF-Gesetz_1-161
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Jalta-Potsdam-System - das Potsdamer Abkommen vom 2. August 

1945: 
 

„1. Einsatz einer geeigneten Regierung für den handlungsunfähigen Staat 

Deutschland - Original-Wortlaut - Zitat:  

Teil II Rat der Außenminister der alliierten Mächte 

„Die Einrichtung eines Rates der Außenminister  

Die Konferenz erreichte eine Einigung über die Errichtung eines Rates der Außenminister, 

welche die fünf Hauptmächte vertreten zur Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden 

Arbeit zur friedlichen Regelung (…). Der Text der Übereinkunft über die Errichtung des Rates 

der Außenminister lautet 

1. Es ist ein Rat zu errichten, bestehend aus den Außenministern des Vereinigten 

Königreiches, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Chinas, Frankreichs und der 

Vereinigten Staaten von Amerika (…).  

3. (I) Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird ihm aufgetragen, 

Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland aufzusetzen (…).  

Der Rat wird zur Vorbereitung einer friedlichen Regelung für Deutschland benutzt 

werden, damit das entsprechende Dokument durch die für diesen Zweck geeignete 

Regierung Deutschlands angenommen werden kann, nachdem eine solche Regierung 

gebildet sein wird.“ Quelle: https://nrw-archiv.vvn-bda.de/bilder/potsdamerabkommen.pdf  

Teil IX (Teil 9):  

„Bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkommen erzielt:  

Die Häupter der drei Regierung bekräftigen ihre Auffassung, dass die endgültige 

Festlegung der Westgrenze Polens bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt werden 

soll.“ Quelle: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html 

 

2. Die völkerrechtliche Bedeutung der Entnazifizierung: 

Die hohen Ziele der Beschlüsse vom 2. August 1945 und die damit verbundene Beendigung 

des Kriegszustandes mit „Nazi-Deutschland“ sind bis heute in Vergessenheit geraten! 

Zitat: „Das Potsdamer Abkommen enthielt als verbindliche Festlegungen vor allem: völlige 

Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands, Verbot jeglicher nazistischer 

Tätigkeit und Propaganda, Säuberung des gesamten politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Lebens von Naziaktivisten und Kriegsschuldigen, Bestrafung der 

Kriegsverbrecher, Zerschlagung der Macht des Monopolkapitals als des 

Hauptschuldigen an der Errichtung der faschistischen Diktatur und der Entfesselung 

des Aggressionskrieges  (…) Die konsequente Erfüllung des Potsdamer Abkommens 

entsprach voll und ganz den Lebensinteressen aller Völker, darunter auch des deutschen 

Volkes selbst. Die konkrete Verwirklichung der Forderungen, die es mit völkerrechtlicher 

Verbindlichkeit gestellt hatte, musste dabei Aufgabe des deutschen Volkes selbst sein. In 

der bürgerlichen Geschichtsschreibung wird vielfach die Ansicht vertreten, die weitere 

Entwicklung, die in der sowjetischen Besatzungszone und in den drei westlichen 

Besatzungszonen diametral verlaufen ist, wäre 1945 bereits vorausbestimmt gewesen. 

Diese These hält jedoch einer Überprüfung nicht stand. So gab es in der ersten Zeit bis 

hin zum Jahre 1947 eine ganze Reihe von Gesetzen und Beschlüssen des Alliierten 

Kontrollrates, die auf die Verwirklichung des Potsdamer Abkommens hinzielten und 

den Weg zu einer antifaschistisch-demokratischen Entwicklung förderten.“ - Quelle: © 

1975 by Staatsverlag der DDR, Berlin 3., durchgesehene Auflage 1980 VLN 610 DDR LSV 

0436 Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) Bestell-

Nr. 771 312 0 EVP  
Quelle: https://ulis-buecherecke.ch/pdf_neben_dem_krieg/potsdamer_abkommen.pdf  

 

https://nrw-archiv.vvn-bda.de/bilder/potsdamerabkommen.pdf
http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html
https://ulis-buecherecke.ch/pdf_neben_dem_krieg/potsdamer_abkommen.pdf
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Entnazifizierung bedeutet die vollständige Ausrottung des Nationalsozialismus auf 

allen Ebenen, insbesondere staatsrechtlich-juristisch!  

 

Die alliierten Siegermächte des „Zweiten Weltkrieges“ einschließlich die Russische 

Föderation als Rechtsnachfolger der alliierten Hauptsiegermacht UdSSR sind gemäß 

dem gültigen Potsdamer Abkommen Teil 1 bis 3 Deutschland verpflichtet, die 

Entnazifizierung der Deutschen durchzuführen! 

Die völkerrechtliche Bedeutung der Entnazifizierung ist ein Vorgang in Bezug auf den 

Staat Deutschland und ein verbindlicher „politischer Grundsatz“: 

 

Verweis - Zitat: „Alle nazistischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime 

geliefert haben oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder 

politischer Überzeugung errichteten, müssen abgeschafft werden. Keine solche 

Diskriminierung, weder eine rechtliche noch eine administrative oder irgendeiner 

anderen Art, wird geduldet werden.“ 
Quelle: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&l=de 

 

Original-Auszug aus dem Potsdamer Abkommen Teil III Deutschland 

 

Zitat: „Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch und das deutsche 

Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche es 

zurzeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen wurden. 

Auf der Konferenz wurde eine Übereinkunft erzielt über die politischen und wirtschaftlichen 

Grundsätze der gleichgeschalteten Politik der Alliierten in Bezug auf das besiegte 

Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle.  

Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durchführung der Krim-Deklaration über 
Deutschland.  
 
Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet und die Alliierten treffen 
nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere 
Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn 
oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. 
(…) 
Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in Deutschland wird die höchste 
Regierungsgewalt in Deutschland durch die Oberbefehlshaber der Streitkräfte der 
Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Französischen Republik nach den Weisungen ihrer 
entsprechenden Regierungen ausgeübt - und zwar von jedem in seiner Besatzungszone - 
sowie gemeinsam in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Kontrollrates in den Deutschland 
als Ganzes betreffenden Fragen. (…)“ 
 
„Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu 
versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich 
darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage 
von neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen 
Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm 
möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern 
der Welt einzunehmen.“  
Quelle: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0011_pot_de.pdf 
 
 
 
 

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&l=de
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0011_pot_de.pdf
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Weitere Auszüge aus dem Potsdamer Abkommen Teil III Deutschland (Original-
Wortlaut) 
 
Zitat: „Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich leiten lassen 
soll, sind: 
(I) Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands und die Ausschaltung der 
gesamten deutschen Industrie, welche für eine Kriegsproduktion benutzt werden 
kann, oder deren Überwachung.  
 
 
Zu diesem Zweck: 
(…) 
b) müssen sich alle Waffen, Munition und Kriegsgerät und alle Spezial-mittel zu deren 
Herstellung in der Gewalt der Alliierten befinden oder vernichtet werden. Der Unterhaltung 
und Herstellung aller Flugzeuge und aller Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte wird 
vorgebeugt werden. 
 
(II) Das deutsche Volk muss überzeugt werden, dass es eine totale militärische 
Niederlage erlitten hat und dass es sich nicht der Verantwortung entziehen kann für das, 
was es selbst dadurch auf sich geladen hat, dass seine eigene mitleidlose 
Kriegführung und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft 
zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht haben. 
 
(III) Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und 
Unterorganisationen ist zu vernichten; alle nationalsozialistischen Ämter sind aufzulösen; es 
sind Sicherheiten dafür zu schaffen, dass sie in keiner Form wieder auferstehen 
können; jeder nazistischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist 
vorzubeugen. 
 

(IV) Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf 

demokratischer Grundlage und eine eventuelle friedliche Mitarbeit Deutschlands am 

internationalen Leben sind vorzubereiten. 

4. Alle nazistischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime geliefert 

haben oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder politischer 

Überzeugung errichteten, müssen abgeschafft werden. Keine solche Diskriminierung, 

weder eine rechtliche noch eine administrative oder irgendeiner anderen Art, wird 

geduldet werden. (…)“  
Quelle: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&l=de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&l=de
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Die Kontrollratsdirektive Nr. 24 

 
Zitat: „Entfernung von Nationalsozialisten und Personen, die den Bestrebungen der 
Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen 

vom 12. Januar 1946 

geändert am 16. November 1946 (ABl. S. 228, ber. S. 287) 

für die Bundesrepublik Deutschland außer Wirkung gesetzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes Nr. A-37 der Alliierten Hohen Kommission vom 5. Mai 1955 (ABl. 

AHK S. 3268)  
 

für die DDR außer Wirkung gesetzt durch 
Beschluß des Ministerrats der UdSSR über die Auflösung der Hohen Kommission der 

Sowjetunion in Deutschland vom 20. September 1955 

Der Kontrollrat erläßt die folgende Direktive:  

1. Zweck und Ziel 

Die Dreimächte-Konferenz in Berlin stellte als Ziel der Besetzung Deutschlands unter 
anderem fest: Die Entfernung aller Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, die ihr aktiv 
und nicht nur nominell angehört haben, und aller derjenigen Personen, die den 
Bestrebungen der Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus öffentlichen und halböffentlichen 
Ämtern und aus verantwortlichen Stellungen in bedeutenden privaten Unternehmen. Diese 
sind durch solche Personen zu ersetzen, die nach ihrer politischen und moralischen 
Einstellung für fähig erachtet werden, die Entwicklung wahrer demokratischer 
Einrichtungen in Deutschland zu fördern.“ 
Quelle: https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive24.htm  
 
Ergebnis: 
Das bis heute geltende Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus (sog. "Befreiungsgesetz") als Möglichkeit für die Deutschen ihre 
Verantwortung zur Erfüllung des Potsdamer Abkommens wahrzunehmen und bei der 
Entnazifizierung des eigenen Staates entscheidend mitzuwirken. 
 
„Als der Alliierte Kontrollrat eine Direktive zur Entnazifizierung erließ 
Das am 5, März 1946 in der amerikanischen Zone erlassene „Gesetz zur Befreiung von 
Nationalsozialismus und Militarismus“ bildete den ernsthaften Versuch, die 
Entnazifizierung von über acht Millionen Parteimitgliedern in die Wege zu leiten (…) 
Am 12. Oktober 1946 erließen die Militärgouverneure der vier Besatzungszonen ihre 
„Kontrollratsdirektive Nr. 38“. (…)“ 
 
Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/vor-75-jahren-als-der-alliierte-kontrollrat-eine-direktive-
100.html  
 

 

 

 

https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive24.htm
https://www.deutschlandfunk.de/vor-75-jahren-als-der-alliierte-kontrollrat-eine-direktive-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/vor-75-jahren-als-der-alliierte-kontrollrat-eine-direktive-100.html
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Die Kontrollratsdirektive Nr. 38 

Zitat: „Die Kontrollratsdirektive Nr. 38 war (IST!) eine vom Alliierten Kontrollrat am 12. 
Oktober 1946 erlassene Direktive zur Entnazifizierung in Deutschland.  
Sie betrifft laut ihrem Titel die „Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, 
Nationalsozialisten und Militaristen und die Internierung, Kontrolle und Überwachung 
von möglicherweise gefährlichen Deutschen“.[1] 
In der amerikanischen Besatzungszone galt (GILT!) bereits seit dem 5. März 1946 das 
Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus (Befreiungsgesetz). Die 
Direktive Nr. 38 sollte nun einem einheitlichen Vorgehen in den vier Besatzungszonen 
dienen, insbesondere bei den Spruchkammerverfahren. Im Kern ging es darum, die im 
Befreiungsgesetz vorgenommene Einteilung der „Verantwortlichen“ in fünf Gruppen 
für alle Besatzungszonen allgemeinverbindlich zu machen.“  
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollratsdirektive_Nr._38  

 

Kontrollratsdirektive Nr. 38 zur Entnazifizierung der Deutschen: 

Zitat: „Kontrollratsdirektive Nr. 38 

Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen und 

Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweise gefährlichen Deutschen 

vom 12. Oktober 1946 

Der Kontrollrat erläßt folgende Direktive: 

Abschnitt I  

1. Zweck. 

Der Zweck dieser Direktive ist es, für ganz Deutschland gemeinsame Richtlinien zu 

schaffen betreffend: 

a) die Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten, Militaristen und 

Industriellen, welche das nationalsozialistische Regime gefördert und gestützt haben; 

b) die vollständige und endgültige Vernichtung des Nationalsozialismus und des 

Militarismus durch Gefangensetzung oder Tätigkeitsbeschränkung von bedeutenden 

Teilnehmern oder Anhängern dieser Lehren; 

c) die Internierung von Deutschen, welche, ohne bestimmter Verbrechen schuldig zu 

sein, als für die Ziele der Alliierten gefährlich zu betrachten sind, sowie die Kontrolle 

und Überwachung von Deutschen, die möglicherweise gefährlich werden können. 

2. Verweisungen: 

a) Potsdamer Abkommen, Art. III, § 3 (I) a; 

b) Potsdamer Abkommen, Art. III, § 3 (III); 

c) Potsdamer Abkommen, Art. 111, §5; 

d) Direktive Nr. 24 des Kontrollrats; 

e) Kontrollratsgesetz Nr. 10, Art. II. § 3 und Art. III, § 1 und 2. 

3. Das Problem und die allgemeinen Grundsätze. 

Zwecks Durchführung der in Potsdam aufgestellten Grundsätze wird es für notwendig 

erachtet, Kriegsverbrecher und Personen, die möglicherweise gefährlich werden können, in 

fünf Hauptgruppen einzuteilen und einer jeden Gruppe angemessene Strafen und 

Sühnemaßnahmen festzusetzen. (…) 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollratsdirektive_Nr._38
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Abschnitt II 

Artikel 1. Gruppen der Verantwortlichen. Zur gerechten Beurteilung der 

Verantwortlichkeit und zur Heranziehung zu Sühnemaßnahmen (ausgenommen in dem 

unten folgenden Falle 5) werden folgende Gruppen gebildet: 

1. Hauptschuldige; 

2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer); 

3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe); 

4. Mitläufer; 

5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen, welche vor einer Spruchkammer 

nachweisen können, daß sie nicht schuldig sind. (…)“ 
Quelle: https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm  

Die Entnazifizierung und die Maßnahmen, jeden einzelnen Deutschen in der jeweiligen 

Besatzungszone in die Verantwortung zu ziehen, wurde in der westalliierten „Trizone“ 

ab 1949 vorsätzlich abgebrochen bzw. nicht eingeleitet!  

Ab 1955 wurden die Maßnahmen zur Entnazifizierung in den vier Besatzungszonen 

lediglich „außer Wirkung“ gesetzt, aber nicht aufgehoben! 

 

Zitat: „Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946  

für die Bundesrepublik Deutschland außer Wirkung gesetzt durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 

A-37 der Alliierten Hohen Kommission vom 5. Mai 1955 (ABl. AHK S. 3268) 

für die DDR außer Wirkung gesetzt durch Beschluß des Ministerrats der UdSSR über die 

Auflösung der Hohen Kommission der Sowjetunion in Deutschland vom 20. September 1955 

(…)“ Quelle: https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm  

 

Diese Direktive ist zwar gültig, muss aber wieder in Wirkung gesetzt werden!  

Das betrifft alle Rechtsgrundlagen, wie Gesetze, Direktiven und Verordnungen zur 

Entnazifizierung und Entmilitarisierung des weiter existierenden „Nazi-Deutschlands“! 

 

Die komplette Direktive:  
Quelle: https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm
https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm
https://www.verfassungen.de/de45-49/kr-direktive38.htm
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Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus 

vom 5. März 1946 

geändert durch 
Gesetz Nr. 902 vom 23. Oktober 1947 (RegBl. S. 119) 

Gesetz Nr. 922 vom 29. März 1948 (RegBl. S. 58) 
Gesetz Nr. 923 vom 31. März 1948 (RegBl. S. 58) 

1. Nationalsozialismus und Militarismus haben in Deutschland zwölf Jahre die 
Gewaltherrschaft ausgeübt, schwerste Verbrechen gegen das deutsche Volk und die Welt 
begangen, Deutschland in Not und Elend gestürzt und das Deutsche Reich zerstört.  
 
Die Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus ist eine unerlässliche 
Vorbedingung für den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wiederaufbau. 

2. Während der vergangenen Monate, die der Kapitulation folgten, hat die amerikanische 
Militärregierung die Entfernung und den Ausschluß von Nationalsozialisten und Militaristen 
aus der Verwaltung und anderen Stellen durchgeführt. 

3. Der Kontrollrat hat am 12. Januar 1946 für ganz Deutschland Richtlinien für diese 
Entfernung und den Ausschluß in der Anweisung Nr. 24 aufgestellt, die für die deutschen 
Regierungen und für das deutsche Volk verbindlich sind. 

4. Das Gesetz Nr. 8 der Militärregierung einschließlich seiner ersten Ausführungs-
Verordnung hat die Befreiung auf das Gebiet der gewerblichen Wirtschaft ausgedehnt und 
das Vorstellungsverfahren durch deutsche Prüfungsausschüsse eingeführt. 

5. Die Amerikanische Militärregierung hat nunmehr entschieden, daß das deutsche 
Volk die Verantwortung für die Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus 
auf allen Gebieten mitübernehmen kann. Der Erfüllung der damit dem deutschen Volk 
übertragenen Aufgabe dient dieses Gesetz, das sich im Rahmen der Anweisung Nr. 24 des 
Kontrollrates hält.  
Das komplette Gesetz  
Quelle: https://www.verfassungen.de/bw/wuerttemberg-baden/befreiungsgesetz46.htm  
 
Zitat Potsdamer Abkommen 2.August 1945:  
„Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. 
Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, 
sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem 
wiederaufzubauen.  
Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die 
Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, zu 
gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt 
einzunehmen." 
In allen vier Besatzungszonen wurden zusätzlich Beschlüsse zur Enteignung und 
völligen Entmachtung des faschistischen Monopolkapitals und der Großgrundbesitzer 
angenommen. Beispiel Aufhebung faschistischer Gesetze SMAD-Befehl Nr. 79  vom 
27.09.1945 
Quelle: https://www.reichsgesetzblatt.de/D/ABl-SU/1945/haupt.htm  
Quelle: https://www.gvoon.de/art/dokumente/1945/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-
deutschland-1945/pdf/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-deutschland-1945-seite_44.pdf 

 

https://www.verfassungen.de/bw/wuerttemberg-baden/befreiungsgesetz46.htm
https://www.reichsgesetzblatt.de/D/ABl-SU/1945/haupt.htm
https://www.gvoon.de/art/dokumente/1945/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-deutschland-1945/pdf/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-deutschland-1945-seite_44.pdf
https://www.gvoon.de/art/dokumente/1945/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-deutschland-1945/pdf/befehle-sowjetische-militaerverwaltung-deutschland-1945-seite_44.pdf
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Gesetz Nr. 52 s. 133-139.pdf 

„MILITÄRREGIERUNG — DEUTSCHLAND 

KONTROLLGEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS 
 

* Gesetz Nr. 52 

 

SPERRE UND BEAUFSICHTIGUNG VON VERMÖGEN 

ARTIKEL I 

Arten von Vermögen 
 

1. Vermögen, das direkt oder indirekt, ganz oder teilweise im Eigentum oder  

unter der Kontrolle der folgenden Personen steht, unterliegt hinsichtlich Be-  

sitz und Eigentumsrecht der Beschlagnahme sowie der Weisung, der Verwal- 

tung, der Aufsicht oder sonstigen Kontrolle der Militärregierung: 

 (a) Das Deutsche Reich oder eines seiner Länder, Gaue oder Provinzen  

oder eine andere gleichartige politische Unterabteilung, Amtsstelle,  

Behörde oder Verwaltung, gemeinwirtschaftliche Nutzungsbetriebe,  

Unternehmungen, öffentliche Körperschaften oder Monopole, die durch  

das Reich, Länder, Gaue oder eine der sonstigen Verwaltungen oder  

Behörden der vorgenannten Art kontrolliert werden; 

(b) Regierungen und Staatsangehörige sowie Einwohner von anderen  

Staaten, die mit einem Mitglied der Vereinigten Nationen zu irgend- 

 einem Zeitpunkt seit dem 1. September 1939 im Kriegszustände sich  

befanden, einschließlich Regierungen und Staatsangehörige sowie  

Einwohner von Staaten, deren Gebiete von einem Staate der erstge- 

nannten Art besetzt sind; 

  (c) die NSDAP, deren Ämter, Abteilungen, Stellen oder Organisationen,  

die zur NSDAP gehören, der NSDAP angeschlossen sind oder von  

ihr betreut werden; deren Beamte sowie die leitenden Mitglieder oder  

Gönner der NSDAP, deren Namen von der Militärregierung bekannt- 

 gemacht werden; 

 (d) alle Personen, die von der Militärregierung in Haft genommen sind  

/Oder sonstwie in Verwahrung gehalten werden; 

 (e) alle Organisationen, Klubs oder andere Vereinigungen, die von der  

Militärregierung verboten oder aufgelöst sind; 

 (f) abwesende Eigentümer einschließlich der Regierungen der Vereinigten  

Nationen und deren Staatsangehörige; 

 (g) alle anderen Personen, deren Namen in von der Militärregierung  

veröffentlichten Listen oder auf* andere Weise bezeichnet worden sind. 

 2. Der Beschlagnahme, Weisung, Verwaltung und Aufsicht oder sonstigen 

Ausübung von Zwang verfügt worden ist, oder das dem berechtigten Eigen- 

tümer oder Besitzer unrechtmäßig, wenn auch unter dem Vorwande eines  

Rechtssatzes, einer gesetzlichen Verfahrensnorm oder aus einem sonstigen  

Grunde entzogen worden ist, oder das in Gebieten außerhalb Deutschlands  

geplündert oder erbeutet worden ist. 

Neufassung vom 20. Juli 1945 s. unter C!“ 
Quelle: https://www.gvoon.de/art/dokumente/1947/recht-besatzungsmacht-deutschland-

1947/pdf/recht-besatzungsmacht-deutschland-1947-seite_133.pdf  

https://www.gvoon.de/art/dokumente/1947/recht-besatzungsmacht-deutschland-1947/pdf/recht-besatzungsmacht-deutschland-1947-seite_133.pdf
https://www.gvoon.de/art/dokumente/1947/recht-besatzungsmacht-deutschland-1947/pdf/recht-besatzungsmacht-deutschland-1947-seite_133.pdf
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Verordnung „Deutsche Staatsangehörigkeit der NSDAP vom 5.02.1934  

Artikel 5 Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. I. S. 75)  

Dazu SHAEF-Gesetz Nr. 1 Artikel III  

Zitat: „(…) Die Auslegung oder Anwendung deutschen Rechts nach 

nationalsozialistischen Lehren, gleichgültig wie und wann dieselben kundgemacht 

wurden, ist verboten! (…)“ - SHAEF-Gesetz_1-161 Bundesrepublik Treuhandverwaltung in 

Deutschland - Quelle: https://archive.org/details/SHAEF-Gesetz_1-161  

„Das Potsdamer Abkommen enthält als verbindliche Festlegungen vor allem: völlige 

Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands, Verbot jeglicher nazistischer 

Tätigkeit und Propaganda, Säuberung des gesamten politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Lebens von Naziaktivisten und Kriegsschuldigen, Bestrafung der 

Kriegsverbrecher, Zerschlagung der Macht des Monopolkapitals als des 

Hauptschuldigen an der Errichtung der faschistischen Diktatur und der Entfesselung 

des Aggressionskrieges, (…)“  

 

III Deutschland B. Wirtschaftliche Grundsätze 

12. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren 

mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der 

Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Trusts und 

andere Monopolvereinigungen. 
Quelle: https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1026627419#page/19/mode/1up  

 

„In allen vier Zonen wurden Beschlüsse zur Enteignung und völligen Entmachtung 

des Monopolkapitals und der Großgrundbesitzer angenommen.“ 

© 1975 by Staatsverlag der DDR, Berlin 3., durchgesehene Auflage 1980 
Quelle: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0011_pot_de.pdf 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/SHAEF-Gesetz_1-161
https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1026627419#page/19/mode/1up
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0011_pot_de.pdf
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Befreiungsgesetz Artikel 139 Grundgesetz für die BRD: 

Artikel 139 des Grundgesetzes (GG) besagt, dass die Gesetze, die zur Befreiung des 

deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassen wurden, von 

den Bestimmungen des Grundgesetzes unberührt bleiben. Dies bedeutet, dass diese 

spezifischen Gesetze, die während der Nachkriegszeit erlassen wurden, um die NS-

Zeit aufzuarbeiten und eine Wiederholung zu verhindern, weiterhin gültig sind, auch 

wenn sie nicht explizit im Grundgesetz erwähnt werden.  

Erläuterung:  

• Hintergrund:  

Artikel 139 ist eine Übergangsbestimmung, die sicherstellen sollte, dass die 

Rechtsvorschriften, die zur Entnazifizierung und zur Bekämpfung des Militarismus 

erlassen wurden, nicht durch das Inkrafttreten des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt 

werden.  

• Zweck:  

Ziel dieser Regelung war es, die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Überwindung des 

Militarismus zu gewährleisten, indem die entsprechenden Gesetze und Verordnungen 

weiter galten.  

• Bedeutung:  

Artikel 139 sichert den Fortbestand von Gesetzen, die z.B. die Entlassung von 

Nationalsozialisten aus dem öffentlichen Dienst oder die Auflösung bestimmter 

Organisationen regelten.  

• Abgrenzung:  

Diese Gesetze sind von anderen Bestimmungen des Grundgesetzes zu unterscheiden, 

die allgemeine Regelungen für den Beamtenapparat oder andere Bereiche des 

öffentlichen Lebens betreffen.  

Beispiele:  

• Entnazifizierungsgesetze:  

Die Länder erließen Gesetze zur Entnazifizierung, die die Entfernung von 

Nationalsozialisten aus öffentlichen Ämtern und die Überprüfung ihrer Verstrickung in 

das NS-Regime regelten.  

• Besatzungsrecht:  

Auch Regelungen des Besatzungsrechts, die im Zusammenhang mit der 

Entnazifizierung erlassen wurden, bleiben durch Artikel 139 geschützt.  

Aktuelle Bedeutung:  Obwohl die meisten dieser Gesetze in der Zwischenzeit durch 

neuere Gesetze ersetzt oder angepasst wurden, hat Artikel 139 eine wichtige 

symbolische Bedeutung. Er erinnert daran, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit und die 

Überwindung des Militarismus zentrale Ziele der Nachkriegsordnung waren und dass 

diese Ziele durch das Grundgesetz geschützt werden.  

Übersicht der KI auf Google 09.08.2025 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=645a7eefc0f353ba&cs=1&q=Grundgesetzes&sa=X&ved=2ahUKEwiAxIO1xv2OAxXo4skDHTVZNdwQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfAp3aLOGLctMrfoa24FVZW5Joz0grRQEVJQoGAXMPLv0o3i6U0nYUyosPgp1gzWENTmxZH7ePgpXgNyTih3BPBLKtySQzScfd7BKcWfYDi_yUbw-8XmAHp2fX5ARXVoogc&csui=3
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Ergebnis zur Durchführung der Beschlüsse aus Potsdam und Jalta: 
 

Durch die nicht erfolgte Entnazifizierung und Entmilitarisierung Deutschlands hat sich 

der heutige BRD- Bürger zu einer hochgefährlichen Waffe gegen sich selbst und das 

gesamte Leben entwickelt. 

Dabei spielt der satanische Kapitalismus als Nährboden des Nazismus und 

Militarismus die ausschlaggebende Rolle und wirkt wie eine Droge auf die abhängig- 

versklavten Menschen. 

Daher muss das Jalta-Potsdam-System gründlich mit aller Konsequenz vergleichbar 

wie mit einem „kalten Entzug“ von Drogenabhängigen durchgeführt werden.  

Die Entnazifizierung bedeutet die Beseitigung der nationalsozialistischen „Deutschen 

Staatsangehörigkeit“ vom 5. Februar 1934 einschließlich aller NS-Gesetze 

Rechtsinhalte und Auslegungen, gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht 

wurden!  

Dazu kommt die geistige Entnazifizierung und Entmilitarisierung aller BRD-Bürger 

durch eine generationsübergreifende demokratische Umerziehung („Reeducation“).  

Gleichzeitig findet eine allumfassende, tiefgründige gesellschaftliche Reform 

(„Kulturrevolution“) mit Rückkehr in die traditionelle Wertebasierte natürlich- göttliche 

Ordnung statt! 

Die Demokratisierung von Deutschland bedeutet völkerrechtlich und gesellschaftlich 

die Errichtung der Volksherrschaft (Volksdemokratie) mittels der neuen Deutschen 

Demokratische Republik (DDR), die einhergehende Entnazifizierung mit konsequent 

endgültiger Ausrottung des Nazismus und Militarismus, die völlige Zerschlagung des 

faschistischen Monopolkapitalismus als den Nährboden des satanischen Nazismus, 

Militarismus und die Rückführung aller entwurzelten BRD-Menschen in ihre Heimat! 

 

 
„Potsdamer Abkommen – Erkenne Dich selbst!“ („Temet Nosce“) 
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Die Demokratisierung von Deutschland in Bildern: 
 

 
 

 

1. Staatsangehörigkeit DDR mit jeweiliger Angehörigkeit in einem Land der DDR für 

die ethnisch- indigenen Deutschen! 
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2. Wiederherstellung/ Reform „Kultur der Deutschen! Vergangenheit und 

Abstammung, Sprache und Mundarten, Traditionen; Werte, Moral, Sittlichkeit und 

Zugang zu Gott. Die Kultur eines Volkes fundiert immer auf vier Kulturpfeilern.“ 

 

 

Das bedeutet das endgültige Ende der heutigen Nazi-Diktatur! 
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Konsequente, endgültige Zerschlagung des faschistischen Monopolkapitalismus als 

Nährboden des satanischen Nazismus und Militarismus! 
„Das Potsdamer Abkommen enthält als verbindliche Festlegungen vor allem: völlige Abrüstung und 

Entmilitarisierung Deutschlands, Verbot jeglicher nazistischer Tätigkeit und Propaganda, Säuberung des 

gesamten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens von Naziaktivisten und Kriegsschuldigen, 

Bestrafung der Kriegsverbrecher, Zerschlagung der Macht des Monopolkapitals als des Hauptschuldigen an 

der Errichtung der faschistischen Diktatur und der Entfesselung des Aggressionskrieges, (…)“  

III Deutschland B. Wirtschaftliche Grundsätze 

12. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren mit dem Ziel der 

Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere 

durch Kartelle, Syndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen. 

Quelle: https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1026627419#page/19/mode/1up  

 

https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1026627419#page/19/mode/1up
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11. Die neue Deutsche Demokratische Republik! 
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12. Die Neue Welt-Ordnung des göttlichen Friedens! 
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13. DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE KULTURREVOLTION! 

 
Die Zerstörung des alten Bösen gebiert das neue Gute! 

 

 

 
Reformer Rüdiger Hoffmann – Heimat ist ein Paradies! 

 

 
Zurück in die natürlich-göttliche Ordnung = zurück zum wahren Leben! 
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Natur- und Lebensfreude! 
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Diese Dokumentation basiert auf dem neusten Forschungsstand!  

Ergänzungen und Korrekturen sind auf Grund der dynamischen Prozesse und fehlender 

Informationen ausdrücklich vorbehalten!  

 

Forschungsstand: 23. August 2025 

 


